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1.   Einleitung 

Der Umweltschutz ist ein wichtiges Ziel der Wiener Stadtverwaltung. Dazu zählen die Verringerung 

des Ressourcenverbrauches (z.B. Energie), die Vermeidung umweltbelastender Stoffe, die 

Vermeidung von Abfällen, die ökologisch zweckmäßige Behandlung nicht vermeidbarer Abfälle 

sowie die Verminderung der Lärm- und Schadstoffbelastung. 

Die Stadt Wien strebt die Wiederverwendung und Verwertung gebrauchter Produktkomponenten 

an.  

Die beschafften „Headsets“ müssen daher folgende Eigenschaften aufweisen:  

• Geringer Energieverbrauch (des Ladegeräts)  

• Geringe Strahlung  

• Verzicht auf antimikrobielle Beschichtung 

2.  Mindestanforderungen an die  

 Leistung in der Leistungs-     

 beschreibung 

In die Leistungsbeschreibung sind folgende Mindestanforderungen an die Leistung jedenfalls 

aufzunehmen: 

2.1. Energieverbrauch (Ladegerät), Strahlung (SAR-Wert) 

Die Hardware muss den Anforderungen von „TCO Certified Headsets 8 – Stand Dezember 2018“ 1 

oder gleichwertigen Standards entsprechen. 

                                                                            

 

1 „TCO Certified“ (http://tcocertified.com) ist eine unabhängige Zertifizierung, welche die Nachhaltigkeit von  IKT-Produkten 

bescheinigt. Die Bedingungen umfassen u. a. Umweltaspekte, Ergonomie, Gesundheit und Sicherheit sowie soziale 

Verantwortung in der Produktion. Die TCO-Kriterien sind auf die Verringerung von negativen Umwelteinflüssen während 

des gesamten Lebenszyklus des Geräts ausgerichtet.  

„TCO Certified Headsets 8 – Stand Dezember 2018“: siehe http://tcocertified.com/certification-documents/ 
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2.2. Antimikrobielle Beschichtungen 

Die Geräte dürfen keine antimikrobiellen Beschichtungen (z. B. Silberbeschichtungen) aufweisen. 

3.   Verpflichtend beizubringende    

 Nachweise 

3.1. Datenblätter 

Aktuelle Datenblätter für die Mindestanforderungen sind dem Angebot beizulegen. Der Nachweis 

zu Daten betreffend die Mindestanforderungen, die in den Datenblättern nicht angeführt sind, ist 

auf gesonderte Anforderung der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers in geeigneter Form zu 

erbringen.  

3.2. Verpackung 

VARIANTE 2 

Halogenhaltige Polymere in der Verpackung sind grundsätzlich unerwünscht.  

Das komplette Verpackungsmaterial ist vom Installations- bzw. Lieferort kostenlos mitzunehmen.  
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